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Gemeindevertretung Grünheide (Mark)        Grünheide (Mark), 03.08.2023 
Fraktion bürgerbündnis 
Gemeindevertreter Herr Thomas Wötzel, Herr Andre‘ Runge, Herr Kohlmann 
Am Marktplatz 1 
15537 Grünheide (Mark) 
 
An 
Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Berlin,  
Steglitzer Damm 117,  
12169 Berlin  
 
An 
Gemeinde Grünheide (Mark) 
Am Marktplatz 1 
15537 Grünheide (Mark) 
 
 
Stellungnahme und Einwendungen  
Auslegung und Unterrichtung der Öffentlichkeit zum Planfeststellungsverfahren 
für das Bauvorhaben „Bahnhof und Verkehrsstation Fangschleuse“, Strecke(n): 
Berlin Ostbahnhof – Frankfurt (Oder) Streckennummer(n) 6153 von km: 27,180 – 
31,665 https://www.uvp-portal.de/de/node/3379 
 
Vorbemerkungen 
 
Das Planfeststellungsverfahren für das Bauvorhaben „Bahnhof und 
Verkehrsstation Fangschleuse“ (PFV) und die Beteiligung der Öffentlichkeit ist mit 
dem Vorentwurf zum B-Plan 60 und dem Vorentwurf zur 6.Änderung des FNP 
Grünheide (Mark) und dem Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des B-Plan 13 
„Freienbrink Nord“ inhaltlich verbunden und sachlich nicht trennbar. Es wird auch auf 
diese Verfahren im hiesigen PFV verwiesen. 
Insofern gelten die bisherigen Stellungnahmen der Fraktion bürgerbündnis für beide 
Verfahren. Ebenso untrennbar verbunden sind die Satzung und die Abwägungen zur 1. 
Änderung des B-Plan 13 „Freienbrink“ Nord“ und die Genehmigung des 5. Änderung 
des Flächennutzungsplans Grünheide (Mark). 
Unsere Stellungnahme/Einwendungen vom 02.11.2020, unterzeichnet von den Herren 
Thomas Wötzel, Andre‘ Runge, Lothar Runge und Ulrich Kohlmann und vom 
08.05.2023 gelten demnach fort, da wesentliche Teile der Einwendungen nicht bewältigt 
sind. Das betrifft insbesondere dort beschriebene ungelöste Konflikte die Erschließung 
des Grundstücks betreffend.  
https://www.buergerbuendnis-gruenheide.de/2020/11/18/stellungnahme-der-fraktion-
buergerbuendnis-fdp-im-rahmen-der-oeffentlichkeitsbeteiligung-1-aenderung-b-plan-13/ 
 
https://www.buergerbuendnis-gruenheide.de/wp-content/uploads/Stellungnahme-
Fraktion-buergerbuendnis-B-Plan-60-6.-Aenderung-FNP-2.pdf 
 
Die dort benannten Anträge gelten, soweit bisher nicht im positiven Sinne anerkannt 
und erledigt, fort. 
 
Die Fraktion bürgerbündnis nimmt im Rahmen dieser Stellungnahme und der 
resultierenden Einwendungen nur zur Standortuntersuchung und Standortbestimmung 

https://www.uvp-portal.de/de/node/3379
https://www.buergerbuendnis-gruenheide.de/2020/11/18/stellungnahme-der-fraktion-buergerbuendnis-fdp-im-rahmen-der-oeffentlichkeitsbeteiligung-1-aenderung-b-plan-13/
https://www.buergerbuendnis-gruenheide.de/2020/11/18/stellungnahme-der-fraktion-buergerbuendnis-fdp-im-rahmen-der-oeffentlichkeitsbeteiligung-1-aenderung-b-plan-13/
https://www.buergerbuendnis-gruenheide.de/wp-content/uploads/Stellungnahme-Fraktion-buergerbuendnis-B-Plan-60-6.-Aenderung-FNP-2.pdf
https://www.buergerbuendnis-gruenheide.de/wp-content/uploads/Stellungnahme-Fraktion-buergerbuendnis-B-Plan-60-6.-Aenderung-FNP-2.pdf


2 

 

des neuen Bahnhofs Fangschleuse/Verkehrsstation Fangschleuse Stellung. Weitere 
Einwendungen sind nicht ausgeschlossen und werden sobald vorliegend übersandt. 
 
Die Fraktion begrüßt grundsätzlich die An- und Ablieferung von Produkten auf der 
Schiene und einen leistungsfähigen SPNV.  
Im Einzelnen wird zu folgenden Textstellen der Antragsunterlagen des 
Planfeststellungsantrages vom 17.05.2023 Stellung genommen und eingewendet: 
 
 
Unterlage 1/Erläuterungsbericht - zu Seite 6, Zitate: 

 
….. 

 
 
Grundsätzlich ist zu hinterfragen und widersprüchlich, dass nicht die satzungsgemäß 
zur 1. Änderung des B-Plan 13 „Freienbrink Nord“ definierte Beschäftigtenzahl von 40 T 
Beschäftigten und 4 Fabriken mit Gütermengen und Personen sowie nur die 
Produktionskapazität von 500T/PKW zur Grunde liegen soll.  
Inzwischen hat die TESLA SE einen Bauantrag für den Umbau der 1. Fabrik, für die 2. 
Gigafabrik, eine Batteriefabrik und eine Batterierecyclingfabrik mit einer 
Produktionskapazität von 1 Mio Fahrzeugen eingereicht.  
 
Unterlage 1/Erläuterungsbericht - zu Seite 6, Zitat: 

 
 
Es muss gesichert werden, dass Kompensationen in der Gemarkung der Gemeinde 
Grünheide (Mark) erfolgen. Waldumbau in der Gemeinde ist ein Erfordernis aus 
verschiedenen B-Plänen und zur Stärkung der Resilienz in 
Klimawandelffolgen/Brandschutz. 
 
Unterlage 1/Erläuterungsbericht - zu Seite 12 ff – Varianten und 
Variantenvergleich 
 
Es wird bemängelt, dass der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des B-Plan 13 
„Freienbrink Nord“ zwar mehrfach erwähnt ist, aber der dort zugrundeliegende 



3 

 

Fachbeitrag Verkehr mit den Ausführungen  zum Schienenverkehr, der insbesondere 
die Lage zum werkinternen Güterbahnhof festlegt, keine Beachtung findet.  
 
Es wird stattdessen ausgeführt, Zitat Seite 11:  

 
 
Ein B-Plan 60 existiert nicht. Insofern fußt der o.g. Planfeststellungsantrag vom 
17.05.2023 auf einer Fiktion (Anlage Bekanntmachung vom 21.03.2023). 
 
Antrag 1 
Das Planfeststellungsverfahren für das Bauvorhaben „Bahnhof und 
Verkehrsstation Fangschleuse“, Strecke(n): Berlin Ostbahnhof – Frankfurt (Oder) 
Streckennummer(n) 6153 von km: 27,180 – 31,665 ist abzubrechen, da es „gemäß 
Bebauungsplan Nr. 60“ begründet ist, der durch die Gemeindevertretung nicht 
beschlossen ist und demnach keine Genehmigung durch den Landkreis erhalten 
konnte und somit weder öffentlich bekannt gemacht wurde, noch rechtskräftig 
ist. 
 
Hierzu verweisen wir auf unsere Stellungnahme https://www.buergerbuendnis-
gruenheide.de/wp-content/uploads/Stellungnahme-Fraktion-buergerbuendnis-B-Plan-
60-6.-Aenderung-FNP-2.pdf 
 
 
Zitat: „Anlässlich der international veränderten Rahmenbedingungen bei der Zulieferung 
muss die produktionsbedingte Logistik von einer Just-in-time zu einer flächenintensiven 
Lagerlogistik umgestellt werden. Gleichzeitig soll am Standort der Ausbau des 
schienengebundenen Güterverkehrs durch den Bau eines Güterbahnhofs 
vorangetrieben werden.“ 
 
Hier ist festzustellen, dass die beschriebenen Funktionen bereits alle, inklusive 4 
Fabriken mit 40 T Beschäftigten im Flächenumgriff der 1. Änderung B-Plan 13 
„Freienbrink-Nord“, enthalten sind. Es ist nicht erkennbar. inwieweit der Investor die 
Optimierung zur Reduzierung des Flächenbedarfes z.B. durch mehrstöckige 
Lagerlogistik (z.B. Parkhäuser zum Abstellen fertiger PKW) vornehmen will. Es mangelt 
sowieso an einer Darlegung des Fabrikdesigns, das die Ausschöpfung der genehmigten 
Flächen beinhaltet, es wird hierzu nicht einmal der Versuch unternommen. 
 
Antrag 2 
Es wird das Baugebot für die genehmigten Nutzungen im Flächenumgriff 1. 
Änderung B-Plan 13  „Freienbrink Nord“ eingefordert, bevor weitere Flächen des 
Landschaftsschutzgebietes überplant werden sollen. 
 
Auch der werkinterne, schienengebundene Güterverkehr ist bereits Bestandteil dieses 
genehmigten Flächenumgriffs und kann demnach ausgeführt werden, da auch eine 
Änderung der Genehmigung 1. Änderung B-Plan 13 „Freienbrink Nord“ nicht 
vorgesehen ist. 
 
 

https://www.buergerbuendnis-gruenheide.de/wp-content/uploads/Stellungnahme-Fraktion-buergerbuendnis-B-Plan-60-6.-Aenderung-FNP-2.pdf
https://www.buergerbuendnis-gruenheide.de/wp-content/uploads/Stellungnahme-Fraktion-buergerbuendnis-B-Plan-60-6.-Aenderung-FNP-2.pdf
https://www.buergerbuendnis-gruenheide.de/wp-content/uploads/Stellungnahme-Fraktion-buergerbuendnis-B-Plan-60-6.-Aenderung-FNP-2.pdf
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Quelle : Fachbeitrag Verkehr, Ingenieurgruppe IVV mbH, Seite 51 
 

 
Quelle : Fachbeitrag Verkehr, Ingenieurgruppe IVV mbH, Seite 51 

 
Alle diese Funktionen sind Bestandteil dieser Genehmigung: 
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Quelle: Geoportal Gemeinde Grünheide (Mark) 
 

 
Der werkinterne, schienengebundene Güterverkehr, inklusive erforderlicher 
Gleisanlagen für 4 Fabriken ist Gegenstand des Satzungsbeschlusses über die 1. 
Änderung  B-Plan 13 „Freienbrink Nord“ und der Genehmigung durch den Landkreis 
Oder Spree. 
 
Die Verlegung des/der vorhandenen Bahnhofs/Verkehrsstation Fangschleuse ist im 
Abwägungsbeschluss der Gemeindevertretung zu den eingegangenen 
abwägungsrelevanten Belangen aus Stellungnahmen, Seite 73 von 93 wie folgt 
beschrieben, Zitat: 

 
 
Das heißt, das Land Brandenburg hat bereits 2020 die Standortfestlegung vor dem 
Vorliegen eines Planfeststellungsbeschlusses und der Beteiligung der Öffentlichkeit 
getroffen. Auf welcher rechtsverbindlichen Grundlage, wie genau und auf welcher 
fachlichen Grundlage diese „Entscheidung“, ohne Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte, 
ist unbekannt.  
 
Ob die immer wieder erwähnte Verlängerung der Bahnsteige auf 220 m, als 
Grundvoraussetzung für einen leistungsfähigen SPNV, auch auf andere Weise erfolgen 
kann, ist auch nicht in den Unterlagen des Planfeststellungsantrages umfassend 
überprüft, dargelegt und nachgewiesen worden. Es wird die Behauptung aufgestellt, 
dass die Bahnsteiglänge von 220 m am vorhandenen Standort nur erreicht werden 
kann, wenn die vorhandenen Bauwerke abgerissen werden. 
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Unterlage 1/Erläuterungsbericht -  zu Lage der Verkehrsstation, Seite 17ff., Zitat: 
 

 
 
Die Prüfung der fußläufigen Erreichbarkeit ist ein Aspekt der Untersuchungen. Dabei 
erschließt sich nicht, wie die Erreichbarkeit  des Siedlungsteiles Fangschleuse durch 
den von der Landesregierung festgesetzten Standort  „verbessert“ wird. Weder eine 
direkte Straßenverbindung zwischen „Fangschleuse“ und der Nordseite der neuen 
Verkehrsstation, noch ein Radweg, oder ein Fußweg sind planerisch vorhanden sowie 
in Haushalte des Landkreises oder der Gemeinde Grünheide (Mark) eingestellt.  
 
Dies wäre aber auch planungsrechtlich kritisch, da eine direkte Verbindung das FFH-
Gebiet „Löcknitztal“ tangiert (Siehe auch Seite 9-10).  
 
Alle Wege sind über die neue L 386 länger. 
Dadurch verlängert sich der Anfahrweg mit Kostenerhöhung für Einwohner von der 
neuen Verkehrsstation zum OT Grünheide/“Fangschleuse“ über den Löcknitzcampus 
bis zu den OT Kagel, oder Spreeau/Möchwinkel und umgekehrt. Ebenso steigt der 
Jahreszeitbedarf für Pendler. Diese Umstände sind in den Planunterlagen rechnerisch 
und monetär nicht bewertet und entziehen sich so der Beurteilung. Die in den OT 
Grünheide und Kagel wohnenden Pendler in Richtung Frankfurt/O und Berlin haben nur 
Nachteile durch die genannte Standortentscheidung der Landesregierung. Ein 
Ausgleich wird den Betroffenen nicht angeboten. 
 
Nicht untersucht und bewertet ist die Option, die Bahnsteige der vorhandenen 
Verkehrsstation um rd. 80 m bis 100 m nach Westen zu verschieben, um die 
erforderlichen Bahnsteiglängen von 220 m zu erreichen. 
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Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 können auf dem Bahnhof Fangschleuse 
6-teilge Desirozüge halten. Die Bahnsteige wurde entsprechend von 140 m auf 150 m 
verlängert (Anlage  Antwort Bürgermeister vom 11.05.2021).  
 

 
Quelle: GOOGLE Maps 
 

Für eine Verschiebung der 4 Weichen der vorhandenen Überholgleise/Signaltechnik, 
um die Bahnsteiglänge von 220 m zu erreichen, stehen in Richtung Westen rd. 1,3 km 
Bahnanlagenlänge bis zur Autobahn zur Verfügung. 
 

 
Quelle GOOGLE Maps 

 
Demnach konnten bereits bis zum Fahrplanwechsel Winter 2022 alle Bahnsteige in 
Fangschleuse auf 220 m verlängert werden. 
 
Weshalb und aus welchen Erwägungen dies bisher nicht vorgenommen wurde, und 
warum, ist nicht kommuniziert und geht aus den vorgelegten Unterlagen nicht hervor. 
 
Es erschließt sich nicht, warum bisher veranschlagte 250 Mio EUR für einen neuen 
Bahnhof/Verkehrsstation Fangschleuse zuzüglich von der Gemeinde Grünheide (Mark) 
zu finanzierenden Nebenanlagen für mehr als 16 Mio EUR aus Steuermitteln, ohne 
Untersuchung und Prüfung dieser sich aufdrängenden Alternative ausgegeben werden 
sollen. 
 
Bestandteil des Satzungsbeschlusses über die 1. Änderung B-Plan 13 „Freienbrink 
Nord“ ist wie schon erwähnt der Fachbeitrag Verkehr. Dort heißt es u.a. auf Seite 53, 
Zitat: 
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Die Optionen sind auch Gegenstand des Bauantrages für den Schienenshuttle, Stand 
03.06.2022. 

 
Quelle: Landesamt für Bauen und Verkehr.  
Plangenehmigungsverfahren Personenverkehrsanbindung der Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg 
Gleiserweiterung und Errichtung eines neuen Haltepunktes 

 
Aus dieser beispielhaft entnommenen Querprofildarstellung ist die „zukünftige 
Elektrifizierung“ dargestellt. Damit wäre gewährleistet, dass „verlängerte 
Regionalbahnverbindungen in Schichtwechselzeiten vom Berliner Ostbahnhof 
bis zum Automobilwerk (z.B. von Nauen über Spandau und Ankunfts-
/Abgangsbahnhof für Zugläufe zu Schichtwechselzeiten (z.B. in Richtung BER-
Ludwigsfelde)“ ermöglicht werden. 
 
Damit entlastet dieser sinnvolle und sich aufdrängende Werkverkehr 
(Schichtwechselzeiten) den übrigen SPNV des RE1. Lediglich die anreisenden 
Beschäftigten zu Schichtwechselzeiten aus Richtung Frankfurt/O und die Pendler aus 
umliegenden Ortsteilen benutzen dann die vorhandene Verkehrsstation Fangschleuse.  
 
Die vorhandene Bebauung und Nutzung am vorhandenen Bahnhof Fangschleuse kann 
so erhalten und weiter genutzt werden. 
 
Antrag 3 
Ein externer Gutachter soll durch die Behörde beauftragt werden, die 
Verlängerung/Verbreiterung der vorhandenen Bahnsteige der Verkehrsstation 
Fangschleuse sowie den Zugang/Abgang zu den Bahnsteigen planerisch, unter 
Einbeziehung des Werkshuttle zum Haltepunkt TESLA Süd, durchdringen. Das 
Ergebnis soll in die Standortabwägungen einbezogen werden. Das Ergebnis ist 
der Öffentlichkeit vorzulegen. 
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Unterlage 15 - Landschaftspflegerischer Begeleitplan – zu Seite 131 
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In Unterlage 15.07.  

 
 
ist kartographiert, um welche Waldflächen es sich hierbei handelt. 
 

 

 
Daraus ist ersichtlich, dass alle dauerhaft und temporär bezeichneten Waldflächen 
außerhalb des Flächenumgriffs des Satzungsbeschlusses zur 1.Änderung B-Plan 13 
„Freienbrink Nord“ liegen.  
 
In der Begründung zum Satzungsbeschluss vom 15.11.2020, 1. Änderung B-Plan 13 
Freienbrink Nord“, ist in Kapitel C – Umweltbericht auf Seite 151 ist ausgeführt: 
 

 
 
Weiter heißt es dort auf Seite 173:  
 

 
 
Insofern ist die weitere Inanspruchnahme von Waldflächen ausgeschlossen. 
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Gemeinde Grünheide (Mark) 
Der Bürgermeister 
 

 BEKANNTMACHUNG  
 
Betreff:  Bekanntmachung über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch für den Bebauuungsplan Nr. 60 >Service- und 
Logistikzentrum Freienbrink-Nord< 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grünheide (Mark) hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 08.12.2022 
den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 60 >Service- und Logistikzentrum Freienbrink 3 Nord< 
gefasst. Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren. 
Das Verfahren erfordert die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange. 
 
Geltungsbereich: 
Gemarkung Grünheide, Flur 9, Flurstücke 74 tw., 29, 41, 62, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 102 tw., 105/2 tw., 221, 
328, 330 tw., 341, 343, 346, 466, 469, 476 tw., 478 tw., 481 tw., 513 tw., 515 tw., 561, 562 tw., 583, 584 tw., 
591 tw., 592, 593 tw., 594, 595 tw., 596, 597 tw., 598, 599 tw., 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 609 tw., 
610 tw. und 611 tw. (Bei Zweifeln zur Einbeziehung von Flurstücken in den Geltungsbereich gilt die 

Außengrenze der Plandarstellung im Lageplan). 

 
 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit liegen der Vorentwurf des Bebauungsplanes  
Nr. 60 >Service- und Logistikzentrum Freienbrink 3 Nord<, die Begründung mit Umweltbericht sowie folgende 
bereits vorliegende Fachgutachten 
÷ CO2 3Bilanz 3 Inanspruchnahme von Wald im Zuge der Erweiterung der Gigafactory Berlin-Brandenburg 
÷ Faunistische Erfassung der Artengruppen Fledermäuse, Vögel, Reptilien und Waldameisen 
 
in der Zeit  



 
 

14 

 

 
vom 06.04.2023 bis einschließlich 08.05.2023 im Rathaus der Gemeinde Grünheide (Mark),  
Am Marktplatz 1, 2. Obergeschoss, 15537 Grünheide (Mark) zu jedermanns Einsicht aus. 
Die Unterlagen können während der Dienststunden 
 
Montag                       08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Dienstag                     08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Mittwoch                     08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Donnerstag                08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Freitag                        08.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Zeitgleich sind die Unterlagen unter www.gruenheide-mark.de/seite/333342/bauleitplanung-beteiligung.html   
im Internet einsehbar. Während der Auslegungsfrist wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 
gegeben. Stellungnahmen können schriftlich an  
 
Gemeinde Grünheide (Mark)  
Am Marktplatz 1 
15537 Grünheide (Mark) 
 
oder per E-Mail an info@gemeinde-gruenheide.de oder zur Niederschrift abgegeben werden. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe e DSGVO und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre 
Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: Informationspflichten bei der Erhebung von 
Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), welches mit ausliegt. 
 
 
 
 
 
gez. Christiani 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
OT Grünheide (Mark):  OT Hangelsberg: 
ó Am Marktplatz (Rathaus)  ó Bahnhofstraße / Bahnhof Hangelsberg 
ó Körperstraße 4 / Ecke Lindwallstraße  ó Hauptstraße 40b 
ó Eichenallee 10  ó Hauptstraße / Ecke Spreeufer 
ó Werlseestraße 7 / Ecke Bergluch  ó Röntgenstraße 13 
ó Ernst-Thälmann-Straße 11 / Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße  ó Berliner Damm 10 (Bürgerhaus - Haupteingang) 
ó Karl-Marx-Straße 2  ó Wulkower Weg / Bushaltestelle Spreetal 
ó Am Reiherhorst 17   
ó Altbuchhorster- / Ecke Peetzseestraße  OT Mönchwinkel: 
ó Hubertusstraße 15/16  ó Neue Spreeauer Straße 1 (Gemeindehaus) 
  ó Spreestraße / Mittelweg 
OT Kagel:  ó Neu Mönchwinkel (Bushaltestelle) 
ó Kagel-Finkenstein, Am Fasanenweg / Ecke Finkensteiner Weg   
ó Kagel-Möllensee, Erknerstraße  OT Spreeau: 
ó Schulstraße 4  ó Spreewerder, Spreeauer Straße 29 (Bürgerhaus) 
  ó Storkowfurt, Spreenhagener Straße  3 
OT Kienbaum:  ó Sieverslake, Sieverslaker Straße 18 
ó Kageler Straße / Ecke Am Löcknitztal  ó Freienbrink, Dorfstraße 17 
ó Puschkinstraße (im Bereich Bushaltestelle)    
ó Neue Dorfstraße 29 (Kindertagesstätte)    

 
 

 Datum Namenszeichen 
auszuhängen am: 21.03.2023  
abzunehmen am: 09.05.2023  
abgenommen am:   

 




